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Entschließung 
des Nationalrates vom 20. April 2018 

betreffend ELGA-Datenschutzbestimmungen/Forschungsorganisationsgesetz 

Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung und 
die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz werden ersucht sicher-
zustellen, dass ELGA-Gesundheitsdaten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken und nur 
anonymisiert zur Verfügung gestellt werden; 
- keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden dürfen; 
- die Standesvertretung der Ärzteschaft (oder Fachgesellschaften) das wissenschaftliche Interesse 

bestätigt; 
- eine Ethikkommission, die beim Gesundheitsministerium oder an den Medizinischen Universitäten 

oder an jenen Universitäten, an denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, angesiedelt ist, das 
jeweilige Forschungsprojekt freigibt; 

Weiters ersucht der Nationalrat sicherzustellen, dass die Verwendung von ELGA-Daten für kommerzielle 
Zwecke ausdrücklich ausgeschlossen ist. 
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